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Seit einigen Jahren hat der päpſtliche öfters von der
Pflicht der Nüchternheit zugunſten von ranten dispenſiert. Voraus⸗
etzung zur Erlangung einer ſolchen Dispens iſt eine andauernde
Krankheit, E dem Bittſteller die Beobachtung der Nüchternheit
unmögli ma Doch braucht die Krankheit weder eine 16  1  E, noch
überhaupt eine (abſolu ſchwere zu ſein, und die Dispens beſchränkt
ſich keineswegs auf die Haus⸗ oder Krankeneommunion Iim engeren
Sinne. 2— 1 557) Wenn die genannte Vorausſetzung utrifft,
wird die Dispens Ei und gratis ertheit. Um dieſelbe zu erlangen,
wird füglichſten ein motivierte Geſuch des Beichtvaters des
Kranken durch Vermitt  tlung der biſchöflichen Behörde den heiligen
V geri  Erz doch iſt eine irecte Nachſuchung der Dispens In
Rom auch möglich ne me man In dem Bittgeſuch Rückſicht
darauf, oder ſpreche eventuell einen beſtimmten Wunſch darin aus,
In welchen beſtimmten Friſten der Kranke wiederholungsweiſe
communicieren wünſcht; denn gewöhnlich wird die Dispens nur für
eine beſtimmte Zahl Communionen ertheilt. Dem Kranken, der dieſe
Dispenſe erhält, wird geſtattet, vor der Communion Pel
modum zu genießen. Nach der gewöhnlichen Auslegung und
aus innern Gründen, kann ‘eS robabe bezeichnet werden, daſs dem
dispenſierten Kranken auch geſtattet iſt, nährende Flüſſigkeiten vor
der heiligen Communion ſich nehmen, zum Beiſpiel Wein,
Bier, Milch, Kaffee, Fleiſchbrühe und dergleichen. Immer muſs dabei
feſtgehalten werden, daſs es Sache des Beichtvater iſt, ſowohl ber
den run der Fortdauer der Dispens zu urtheilen, als auch
überhaupt jeden Miſsbrauch nach Kräften hintanzuhalten und den
Dispenſierten anzuleiten, den angel der körperlichen Nüchternheit
durch umſo beſſere geiſtige Vorbereitung zu erſetzen Die Dispenſe wird
In der ege erthei nach einem gedruckten, mit dem Siegel Rom
et Univers. Inquisitionis beglaubigten Dispensformular, das hier
abgedruckt wird mit dem Vermerk, daſs die eingeklammerten Orte
und Buchſtaben handſchriftli eingefügt werden. Das ormular
lautet Feria (& die (mensis V/. Sanctissimus N.
E0 Divina Providentia IIN audientia)
Adsessori Offieii imperti (a) benigne indulsit, Ut orat(or)
SuMere Vvaleat aliquid Del modum 8 ante sSanctissimam
Hucharisticam Communionem (Dis NV mense). Urante tantum
EXPOSita male Affecta valetudine, de (Onsilio COnfessarii t
Eemoto Scandalo. Contrariis ete („Frankfurter Anzeiger.“

XVI (Ein italieniſcher Staatsangehöriger als
Bräutigam.) (E., in Oeſterreich geboren, iſt nach Venedig
zuſtändig. ort Dei man von ſeiner Exiſtenz ni und wurde

deshalb auch ſeiner Militärpflicht nie behelliget Nun
will EL heiraten, geht zum öſterreichiſchen Ortspfarrer und fordertmit Tauf⸗ und Ledigſchein In der Hand die Proclamation und
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Schließung der Ehe Der Pfarrer weigert ich,‚ beides 3u thun, bis
die Documente beibringt, auf Grund deren eine beabſichtigte

und nach den Geſetzen taliens giltige Ehe chließen kann. arauf
geht zum Advocaten, der In ſeinem Namen ein Geſuch die
politiſche Behörde richtet des V  nhaltes, das zuſtändige arram
olle „veranlaſ. werden, die Trauung vorzunehmen, da der Ehe⸗
werber durch den vorgelegten Tauf⸗ und Ledigſchein eine perſönliche
Fähigkeit, eiraten, dargethan habe und Iim Sinne des Miniſterial⸗
Erlaſſes vom I1 1865, 2392, keiner Bewilligung der

eimats⸗ oder einer anderen Behörde bedarf. Der Bezirkschef ſtellt
dieſes eſu dem arramte zur gefälligen Rückäußerung, aus
welchen Gründen die angeſtrebte Eheſchließung, E vom
Standpunkte der öſterreichiſchen Geſetze wohl kaum zu erinnern
wäre, verweigert werde Der Pfarrer ſetzt ſich hin, un die Eder In die
inte und beginnt die Behörde den tiroliſchen Statthalterei⸗Erlaſs
vom März 1874, 3913, „erinnern“, indem ausdrücklich e⸗
ſagt wird, daſs italieniſche Ehewerber In Oeſterreich ſich über die
perſönliche Fähigkeit, eine auch nach den Geſetzen ihres Landes
giltige Ehe ſchließen, ausweiſen müſſen Zu dem mu
der Ehewerber Iim Wege des königlich italieniſchen Conſulates In Wien
ſich vom Bürgermeiſter ſeiner Heimatsgemeinde die Beſtätigung ver⸗
chaffen, daſs die Proclamationen dortſelbſt ſtattfanden Uund eln
Hindernis nicht angemeldet wurde Zugleich muſs dem Heirats
candidaten da Certificat ber erfüllte Wehrpflicht oder erklärte
Untauglichkeit ausgeſtellt werden. Daran „erinnerte“ der Pfarrer
den Advocaten und die Behörde, we ſofor dem Bittſteller die
Erledigung hinausgab, die Behörde ſei nicht In der Lage, den
Pf. zur Copulation zu beſtimmen; * ſei vielmehr Sache des
Nupturienten, beim arramte die geforderten Documente vorzulegen
und auf run derſelben die Trauung anzuſuchen. leſe
Documente wären olgende:

Geſuch des Ehewerbers den Bürgermeiſter ſeiner Gemeinde
Vornahme des Eheaufgebotes.

Geburts⸗ und Ledigſcheine des Bräutigams und der rau
Eventuelle Zuſtimmung der Eltern oder des Vormundes,

enn eines oder CI Brautleute noch minderjährig QAre  —
Certificat des Bräutigams über erfüllte Wehrpflicht oder

erklarte Untauglichkeit.
irol. Lintner, Pfarrer

VII rtheilung und mpfang des apoſtoliſchen
egens in Lebensgefahr.) nter den vollkommenen Abläſſen,
E die Sterbenden gewinnen können, nimmt der mit dem
apoſtoliſchen egen oder der Generalabſolution verbundene
ene hervorragende Stelle ein Um jedoch bei der Ertheilung oder
beim mpfange erſelben keine Miſsgriffe und Fehler begehen,


